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Artikel 14: Die Organe der Union

(1) Die Organe der Union arbeiten nach Maßgabe der ihnen in dieser Verfassung
zugewiesenen Befugnisse nach den Verfahren und unter den Bedingungen, die in der
Verfassung festgelegt sind, loyal zusammen, um

- die Ziele der Union zu verfolgen,
- ihren Werten und Grundsätzen Geltung zu verschaffen,
- den Interessen der Union, ihrer Bürger und Mitgliedstaaten zu dienen und
- die Kohärenz, die Wirksamkeit und Kontinuitt der Politiken und Maßnahmen

der Union sicher zu stellen, die die Union zur Erreichung ihrer Ziele
durchführt.

(1) Die Union verfügt über einen einheitlichen institutionellen Rahmen, mit dem angestrebt wird,

− die Ziele der Union zu verfolgen,
− ihren Werten Geltung zu verschaffen,
− den Interessen der Union, ihrer Bürger und ihrer Mitgliedstaaten zu dienen

und die Kohärenz, die Wirksamkeit und die Kontinuität der Politiken und Maßnahmen sicher-
zustellen, die die Union zur Erreichung ihrer Ziele durchführt.

(2) Zu diesem institutionellen Rahmen gehören Die Organe der Union sind

•  das Europäische Parlament,
•  der Europäische Rat,
•  der Ministerrat,
•  die Europäische Kommission,
•  der Gerichtshof der Europäischen Union, das Justizsystem der

Europäischen Union
•  die Europäische Zentralbank und
•  der Rechnungshof.

(3)               Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in dieser Verfassung zugewiesenen Befug-
nisse nach den Verfahren und unter den Bedingungen, die in der Verfassung festgelegt sind. Die



Organe arbeiten loyal zusammen. 1

Explanation (if any) :
Absatz 1 soll nicht in Form einer Beschreibung, sondern in Form eines Verfassungsauftrages
gefasst werden. Dabei kann der Inhalt des vorgeschlagenen Absatz 3 in Absatz 1 übernommen
werden.

Absatz 2 soll klar die Organe benennen und im übrigen statt des Gerichtshofs, das Justizsystem der
EU anführen, zu dem neben dem Gerichtshof noch andere Organe zählen.

                                                
1 Z.E.: In einem anderen Teil der Verfassung soll etwa folgender Satz stehen: "Bei der

Erfüllung ihrer Aufgaben werden die Organe von einer offenen, effizienten und unabhängigen
europäischen Verwaltung unterstützt."


